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Vorbemerkungen 

Durch das Berufsbildungsreformgesetz vom 23. März 2005 wurde für die Berufsbildungsstatistik ab 
dem Erhebungsjahr 2007 eine Vielzahl von Änderungen angeordnet. Im Rahmen der Umstrukturie-
rung erfolgte eine vollständige Neukonzeption der Berufsbildungsstatistik, vom Erhebungsverfahren 
zu den Erhebungsmerkmalen, von der Art der Datenlieferung über die Datenaufbereitung und tabella-
rische Auswertung bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse.

Bei der Berufsbildungsstatistik handelt es sich weiterhin um eine jährliche Totalerhebung, die zum 
Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres durchgeführt wird. Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr.

Rechtsgrundlage ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), 
in Verbindung mit § 15 Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394).
Gemäß § 88 BBiG werden in der Berufsbildungsstatistik Individualdaten erhoben:
über
- Auszubildende,
- Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer,
- Ausbilderinnen und Ausbilder,
- Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater,
- Teilnehmende an einer Berufsausbildungsvorbereitung (neu ab 2007)

Auskunftspflichtig sind die nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsausbildung zuständigen 
Stellen:
- Industrie- und Handelskammern,
- Handwerkskammern,
- Landwirtschaftskammern
- sowie die zuständigen Stellen des öffentlichen Dienstes, der freien Berufe, der Hauswirtschaft und 
  der Seeschifffahrt.

Die Datenlieferung erfolgt seit dem Jahr 2007 ausschließlich auf elektronischem Wege.

Die gleichzeitige Umstellung der Berufsbildungsstatistik auf Individualdaten verbessert nicht nur die 
Analysemöglichkeiten, sondern entlastet mittelfristig auch die Auskunftspflichtigen, da die Daten nicht 
mehr aufwändig nach verschiedenen Merkmalen zusammengefasst werden müssen.

Aufgrund der neuen Datengrundlage wurde 2007 die Definition der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge präzisiert. Hierzu zählen alle im Berichtsjahr angetretenen Ausbildungsverhält-
nisse, wenn diese nicht vor dem Erhebungsstichtag vorzeitig gelöst wurden. Im Unterschied zur bis 
2006 verwendeten Definition werden nun auch neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse gezählt, 
die am 31.12. nicht mehr bestanden, die aber nicht vorzeitig gelöst wurden. Dies hat zur Folge, dass 
die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse nicht mehr eine Teilmenge der Zahl der 
Auszubildenden am 31.12. des Berichtsjahres ist.

Die methodische Umstellung der Statistik führt dazu, dass die zeitliche Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse zu den Auszubildenden mit denen bis zum Berichtsjahr 2006 eingeschränkt ist.

Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung werden die Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches 
von 3 gerundet. Bei dem angewendeten Rundungsverfahren mit der Basis 3 beträgt die Abweichung 
vom Echtwert je ausgewiesenem Datenwert maximal 1. Folglich kann auch die Summe der gerunde-
ten Einzelwerte von den tatsächlichen (und von der gerundeten) Gesamtsumme abweichen. Die Ab-
weichung entspricht maximal der Summe der ausgewiesenen Merkmalsausprägungen. 
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Begriffserläuterungen

Ausbildungsbereiche
In der Berufsbildungsstatistik werden folgende Ausbildungsbereiche unterschieden: 

- Industrie und Handel                                (IH)
  (einschließlich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe)                   
- Handwerk                                                 (Hw)
- Landwirtschaft                                          (Lw)
- Öffentlicher Dienst                                   (ÖD)
- Freie Berufe                                            (FB)
- Hauswirtschaft                                      (Haus)

Diese Gliederung deckt sich nicht mit der Wirtschaftsgliederung nach der Systematik der Wirtschafts-
zweige, da sich nach dem Berufsbildungsgesetz die Zuständigkeit für die Berufsausbildung vielfach 
nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nach der Zugehörigkeit des Ausbildungsbetriebs zu ei-
nem bestimmten Wirtschaftsbereich richtet. Dies führt insbesondere im öffentlichen Dienst zu einer 
Untererfassung der Auszubildenden; alle Jugendlichen, die im öffentlichen Dienst für Berufe der ge-
werblichen Wirtschaft ausgebildet werden, sind in der Berufsbildungsstatistik den Bereichen „Industrie 
und Handel“ oder „Handwerk“ zugeordnet, weil sie in den Verzeichnissen der Ausbildungsverhält-
nisse der Industrie- und Handelskammern oder der Handwerkskammern geführt werden. Ebenfalls 
unvollständig dargestellt wird die Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsbereichs „Freie Berufe“, 
weil einige der dort angebotenen Ausbildungsberufe in den Zuständigkeitsbereich der Industrie- und
Handelskammern fallen (z. B. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation, Bürokaufmann/-frau, Techni-
sche(r) Zeichner/-in, Bauzeichner/-in). Ein gesonderter Nachweis der Auszubildenden, die im öffentli-
chen Dienst für Berufe der gewerblichen Wirtschaft ausgebildet werden, ist unter Zuhilfenahme des
Merkmals „Zugehörigkeit der Ausbildungsstelle zum öffentlichen Dienst“ möglich, das für neu abge-
schlossene Ausbildungsverträge erfasst wird.

Im Einzelnen ist die Zuständigkeit für die Berufsausbildung im Berufsbildungsgesetz festgelegt.

Anschlussvertrag
Als Anschlussverträge werden solche Ausbildungsverträge erfasst, die in 3 oder 3 ½ -jährigen Ausbil-
dungsberufen mit Personen abgeschlossen werden, die bereits eine 2 - jährige Berufsausbildung ab-
solviert haben, die angerechnet wird; die Ausbildungsordnungen müssen diese Möglichkeit der An-
rechnung explizit vorsehen. In den Ausbildungsordnungen ist von Fortführung/Fortsetzung der Be-
rufsausbildung, von aufbauenden Ausbildungsberufen, von Anrechnungsregelungen und in älteren 
Ausbildungsordnungen (noch) von Stufenausbildung die Rede. Nicht gemeint sind neu abgeschlos-
sene Ausbildungsverträge, die nach einer vorzeitigen Lösung eines Ausbildungsvertrags in einem an-
deren Beruf und/oder mit einem anderen Ausbildungsbetrieb erneut abgeschlossen werden.

Auszubildende
Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsge-
setz eine betriebliche Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf durchlaufen. Ihre 
Ausbildung erfolgt durch das unmittelbare Lernen am Arbeitsplatz oder in den betrieblichen bzw.
überbetrieblichen Ausbildungswerkstätten in Verbindung mit dem gleichzeitigen Besuch einer Berufs-
schule mit Teilzeitunterricht (Duales Ausbildungssystem). Für Jugendliche mit Behinderung gibt es in 
der Berufsausbildung speziell geregelte Ausbildungsgänge gemäß § 66 BBiG und § 42 Handwerks-
ordnung (HwO). Ihr Nachweis ist den bekannten Ausbildungsberufen gleichgestellt.

In der Zahl der Auszubildenden sind auch diejenigen Auszubildenden enthalten, die aufgrund von 
Sonderprogrammen des Bundes, der Länder sowie Maßnahmen der Arbeitsverwaltung bei außerbe-
trieblichen Stellen, z. B. Ausbildungsstätten freier Träger, ausgebildet werden.

Praktikanten/-innen, Volontäre/-innen, Umschüler/-innen und Rehabilitand(en)/-innen, die keine Aus-
bildung für Jugendliche mit Behinderungen durchlaufen, sind keine Auszubildenden. 
Nicht zu den Auszubildenden zählen außerdem: Personen, deren berufliche Ausbildung ausschließ-
lich an beruflichen Schulen erfolgt (z. B. Schüler/-innen an Berufsfachschulen oder Schulen des Ge-
sundheitswesens); Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen  Dienstverhältnis ausgebildet werden
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(z. B. Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst); Personen, die eine Berufsausbildung auf Handelsschif-
fen absolvieren, soweit es sich nicht um Schiffe der kleinen Hochseefischerei oder der Küstenfische-
rei handelt und Teilnehmende an einer Berufsvorbereitung/Teilnehmende an einem Einstiegsqualifi-
zierungsjahr (EQJ). Auszubildende, die ihre Abschlussprüfung nicht bestanden haben und deren Be-
rufsausbildungsverhältnis bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung verlängert wurde, werden 
miterfasst.

Ausbildungsjahr
Ab dem Berichtsjahr 2016 ist das Ausbildungsjahr zu melden und wird nicht anhand der im Ausbil-
dungsvertrag festgelegten Angaben zu Beginn und Ende berechnet. Auszubildende, die ihre betriebli-
che Berufsausbildung im Berichtsjahr begonnen haben und bei denen eine vorhandene allgemeine 
oder berufliche Vorbildung (z. B. Abitur, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule) als 1. Jahr der 
Berufsausbildung angerechnet wurde, werden im 2. Ausbildungsjahr nachgewiesen. 

Auszubildende, bei denen eine Verkürzung der Ausbildungszeit von weniger als 12 Monaten vorliegt, 
werden im 1. Ausbildungsjahr gezählt. Auszubildende, die nach nicht bestandener Abschlussprüfung
ihre Berufsausbildung fortgesetzt haben (Wiederholer/-innen), werden grundsätzlich dem Ausbil-
dungsjahr zugeordnet, das zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung vorlag.

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge kann daher größer als die Zahl der Auszubil-
denden im ersten Ausbildungsjahr sein.

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
Als neu abgeschlossene Ausbildungsverträge werden nur solche Verträge gezählt, die im Berichtsjahr 
(= Kalenderjahr) angetreten und bis zum 31. Dezember nicht vorzeitig gelöst wurden. Es werden 
demnach die Fälle (neu abgeschlossene Ausbildungsverträge) und nicht Personen gezählt. Dies hat 
zur Folge, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse keine Teilmenge der Zahl
der Auszubildenden am 31.12. des Berichtsjahres ist. In der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge sind auch Anschlussverträge enthalten (siehe Anschlussvertrag). Die im Ausbildungs-
bereich Landwirtschaft neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für eine Fremdlehre, die im An-
schluss an einen Ausbildungsabschnitt im elterlichen Betrieb angetreten werden, zählen nicht zu den 
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen.

Dagegen kann die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge auch Auszubildende umfas-
sen, die ein bestehendes Ausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst haben und nun ihre Berufsausbildung 
in einem anderen Ausbildungsberuf und ggf. in einem anderen Ausbildungsbetrieb weiterführen (Aus-
bildungswechsler/-innen); darunter fallen auch Auszubildende, die ihre Berufsausbildung im ursprüng-
lichen Ausbildungsberuf in einem anderen Ausbildungsbetrieb fortsetzen (Betriebswechsler/-innen); 
außerdem können Auszubildende, die bereits eine betriebliche Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben und eine 2. betriebliche Berufsausbildung beginnen, miterfasst werden.

Schulische Vorbildung
Erfasst wird der höchste allgemeinbildende Schulabschluss, und zwar unabhängig von der Schulart 
(Hauptschule, Realschule usw.), an der er erworben wurde.

Folgende Abschlüsse sind zulässig:

- ohne Hauptschulabschluss
- Hauptschulabschluss
- Realschul- oder gleichwertiger Abschluss
- Hochschul- oder Fachhochschulreife
  (dazu zählen auch Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss sowie
  Abgänger/-innen von Hoch- und Fachhochschulen ohne Abschluss sog. Abbrecher/-innen)

- Im Ausland erworbener Abschluss
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(Personen mit einem im Ausland erworbenen allgemeinbildenden Schulabschluss, der keinem der 
vorgenannten Abschlüsse zuordenbar ist).

Alter der Auszubildenden
Für die Auszubildenden wird das Geburtsjahr erhoben. In den Tabellen wird das Alter im Berichtsjahr 
(Berichtsjahr minus Geburtsjahr) dargestellt.

Vorzeitige gelöste Ausbildungsverträge
Das Ausbildungsverhältnis kann vor Ablauf der im Berufsausbildungsvertrag genannten Ausbildungs-
zeit gelöst werden. Es werden die vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge während des Berichtsjahres
(= Kalenderjahr) erfasst. Nicht mitgezählt werden bereits vor Vertragsantritt wieder gelöste Ausbil-
dungsverträge.

Abschlussprüfungen
Am Ende der Berufsausbildung sind nach dem Berufsbildungsgesetz in den anerkannten Ausbil-
dungsberufen Abschlussprüfungen (Gesellenprüfungen) durchzuführen. Durch die Abschlussprüfung 
wird festgestellt, ob der Auszubildende über die in der Ausbildungsordnung geforderten Fertigkeiten 
und Kenntnisse verfügt. Die Abschlussprüfung kann 2-mal wiederholt werden, wenn sie nicht bestan-
den wurde. Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer eine der Ausbildungsordnung entsprechende
Berufsausbildung beendet hat. Darüber hinaus können unter bestimmten Voraussetzungen auch Be-
rufstätige ohne ordnungsgemäße Berufsausbildung, jedoch mit langjähriger Praxis (z. B. Berufskraft-
fahrer/-in) oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder sonstigen Einrichtungen ausgebildet 
worden sind, zur Abschlussprüfung zugelassen werden. Diese so genannten „externen“ Prüfungsteil-
nehmer/-innen sind in der Berufsbildungsstatistik unter den sonstigen Prüfungen erfasst.

Als Teilnehmende an Abschlussprüfungen zählen auch Prüfungskandidaten/-innen, die als Wiederho-
ler/-innen keine Ausbildungsverlängerung beantragt haben und die sich demnach ohne Ausbildungs-
vertrag einer erneuten Abschlussprüfung unterziehen.

Zeichenerklärungen/ Abkürzungen

-   = (nach Rundung) nichts vorhanden 

FR Fachrichtung
SP Schwerpunkt

























































































































































































































Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt
Im Monat September 2019 erschienen

Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel
Preis Print
(in EUR)

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 08/2019 5,50

3 A 4 02 A IV j/17 Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen Jahr 2017 7,50

3 A 6 04 A VI j/17 Erwerbstätige am Arbeitsort und Standard-Arbeitsvolumen nach Kreisen 1991 - 2017
Jahresdurchschnittsberechnungen bezogen auf den Stand der Bundesrechnung 
August 2018 10,50

3 A 6 05 A VI j/18 Arbeitsmarkt Jahr 2018 4,50

3 B 2 01 B II Berufsbildende Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen Schuljahr 2018/19 9,50

3 B 3 03 B III j/18 Akademische, staatliche und kirchliche Abschlussprüfungen Prüfungsjahr 2018 6,00

3 E 1 02 E I m-6/19 Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der
Gewinnung von Steinen und Erden Juni 2019: Vorläufige Ergebnisse
Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00

3 E 1 03 E I j/18 Tätige Personen, Umsatz, Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau 
und der Gewinnung von Steinen und Erden Jahr 2018 10,50

3 E 2 01 E II m-6/19 Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe
Juni 2019 2,50

3 G 1 01 G I m-6/19 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse 2,00

3 G 4 02 G IV m-6/19 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse 2,00

3 H 1 01 H I m-4/19 Straßenverkehrsunfälle April 2019: Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 05 H I vj-1/19 Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen 
Omnibuslinienverkehr I. Quartal 2019 1,50

3 H 1 06 H I j/17 Personenbeförderung im Nahverkehr auf Schienen und Straßen sowie Fernverkehr mit 
Omnibussen 2,50

3 H 2 01 H II m-3/19 Binnenschifffahrt März 2019 4,00

3 K 5 04 K V j/19 Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Kindertagespflege
Stichtag: 1. März 2019 4,00

3 K 7 01 K VII j/18 Wohngeld Jahr 2018 2,50

3 L 2 01 L II vj-2/19 Gemeindefinanzen; Einzahlungen und Auszahlungen, Schuldenstände - Kassenstatistik
01.01.2019 bis 30.06.2019, Schuldenstatistik 30.06.2019 14,50

3 P 1 04 P I j/17 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen 2000 - 2017: bezogen auf den Stand der Bundesrechnung August 2018 7,50

3 P 1 06 P I j/17 Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen 2000 - 2017; bezogen auf den Stand der Bundesrechnung 
August 2018 14,50

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter https://statistik.sachsen-anhalt.de zur Verfügung, bei einer Bestellung 
ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“.
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